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Wir müssen unterscheiden:

- Neutralitätsrec/üZ/cB bestehen keine Schranken für eine Mitarbeit, solange in Europa kein Kriegs-
zustand herrscht.

- Dagegen verbietet uns die Neutralitätspo/ZLA, im Zusammenwirken mit anderen Staaten Mass-
nahmen zu treffen, welche die Glaubwürdigkeit unserer neutralen Haltung im Kriegsfalle beein-
trächtigen könnten. Hier sind vor allem zwei Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

- Wir dürfen uns nicht verpflichten, an irgendwelchen militärischen oder wirtschaftlichen
/>««&//'o«e« teilzunehmen. Diese würden von der betroffenen Macht mit gutem Grund als

unfreundlicher Akt und als Verstoss gegen unsere Neutralität betrachtet. Die Gerechtig-
keit der Entscheidungen der UNO ist — wie der Fall Israels zeigt — keineswegs gewähr-
leistet. Von ihr beschlossene Sanktionen könnten höchst ungerecht sein.

- Wir sollten uns nicht in eine A£/)ä«g/,g&e/7 begeben, die unsere volle Entscheidungsfrei-
heit im Kriegsfall beschränken könnte.

Wo im konkreten Falle die Grenze des Zulässigen liegt, ist eine Ermessensfrage. Oesterreich und
Schweden betrachten trotz ihrer neutralen Haltung die Zugehörigkeit zur UNO als erlaubt; offen-
bar deshalb, weil die Verhängung von Sanktionen praktisch wenig wahrscheinlich ist und weil die

Möglichkeit bestünde, sich der Pflicht zur Beteiligung an ihnen zu entziehen. Wir waren bisher
der Meinung, unsere Mitgliedschaft in der UNO lasse sich mit unserer dauernden Neutralität nur
schwer oder überhaupt nicht vereinbaren. In letzter Zeit beginnt sich aber in zunehmendem Masse

die gegenteilige Ansicht durchzusetzen. Persönlich bezweifle ich angesichts der fragwürdigen Politik
der UNO die Opportunität unseres Beitrittes. Aber die zu entscheidende Frage ist im Grunde

genommen nicht strategischer, sondern gesamtpolitischer Natur. Ihre Beantwortung liegt daher
ausserhalb meiner Aufgabe.

möchte ich festhalten:

SfrafegAcB «Verwiege« d/e Vor/e/Ze teuerer dawtvWe« Ne«/raZZràV z/tre« NacÄ/eZZe ««// RA/'Ae«
£«' zz>ezVe«z. AkcA z/err/orrf dzere /« Ae/wer WeAe gege« die /egz7/we» I«/erer.re« der freie« We/f.
PraArAcA /ü//Z der Bez'Zrz'ZZ der ,ScA«/«z z««z WGnrAaz/er PaAz oder zz/r NaZo a««er BeZracAz. De
der Awrc/aZzm a« ei«e A/Z/a/zz &ei«e ze/rC/icAe A/Zer««Z/'z>e zz/ ««rerer datter«de« Ne«Zrzz/z7äZ Az,
ro/Zze« zzür ««r AäZe«, aar A/ok zAeore/AcAe« Gründe«, deren 5in« ««d NoZzee«z//g£e/Z a«z«-
zzoei/e/n «ne/ zAz/z/zZ /Are G/awAzizürz/zgAezZ gegenüber der« AnrZand z« />eei«frde/>rige«.

Neue Landeskarte 1: 200 000
Die Eidgenössische Landestopographie hat in diesem Jahr das zweite Blatt der neuen Landeskarte
1 : 200 000 der Öffentlichkeit übergeben. Dieses Kartenwerk wird auf vier Blättern die ganze
Schweiz und grosse Teile des angrenzenden Auslandes abbilden und soll die bisherige provisorische
Generalkarte des gleichen Maßstabes ablösen. Blatt 3 ist bereits im Handel.
Das neue Blatt erfasst schweizerisches Gebiet nördlich der Linie Orbe — Thun — Meiringen und
westlich der Linie Sarnen — Brugg — Koblenz. Die französischen Franche Comté und die umlie-
genden Départements Flaute Saône, Haut Rhin (Elsass) und der deutsche Schwarzwald mit Titisee
und Freiburg i. Er. ergänzen das Blatt. Die fein gegliederte Darstellung von Situation, Relief und
Wald gibt einen guten Überblick über die Besiedlung und die vielfältigen Geländeformen des
28 400 km" umfassenden Gebietes.

Als nächstes wird voraussichtlich im Sommer 1973 das Blatt 2 herausgegeben, die Nordostschweiz
und die nördlichen Teile des Kantons Graubünden enthaltend.
Diese Karte können Sie bei allen amtlichen Verkaufsstellen und Buchhandlungen kaufen.

PrezZsv Ausgabe auf Papier Fr. 4.80
Ausgabe auf Syntosil Fr. 8.—
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